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Regeln für die Benutzung der Mediathek und Lernlandschaft 
 
Das Angebot in der Mediathek/Lernlandschaft steht Lernenden, Studierenden und allen Mitarbeitenden des 
Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans (BZBS) unentgeltlich zur Verfügung.  
 
Öffnungszeiten 
Die Mediathek/Lernlandschaft ist während des Schulbetriebs jederzeit zugänglich. Während den Schulferien ist 
sie geschlossen. 
 
Ausleihe und Beratung 
Für Ausleihe und Beratung unterstützt Sie das Mediatheksteam persönlich zu folgenden Zeiten: 
 
Montag und Mittwoch   10.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag  12.00 – 16.00 Uhr 
Freitag      10.00 – 13.00 Uhr 
 
In der restlichen Zeit ist eine Ausleihe unter Aufsicht der Lehrpersonen jederzeit möglich. Eine Ausleihliste, 
welche ausgefüllt werden muss, liegt bereit. In der Schlüsselbox ist der Schlüssel für die Bücherschränke für 
Lehrpersonen zugänglich. Die Lehrpersonen sind dafür verantwortlich, dass die Schränke nach Benutzung 
wieder geschlossen und ausgeliehene Bücher in die Listen eingetragen werden. 
 
Aus den Regalen herausgenommene Medien werden durch das Mediatheksteam wieder eingeordnet. Bitte 
legen Sie diese in die Medienrückgabe-Box. 
 
Ausweisnummer für Online-Katalog webOpac 
Alle Lernende, Studierende und Mitarbeiter erhalten bei Eintritt ins BZBS eine Ausweisnummer. Mit dieser Nummer 
und dem persönlichen Passwort haben Sie Zugang zu unserem Online-Katalog und zu ihrem Bibliothekskonto. 
 
Ausleihfristen 
Pro Ausleihe können maximal acht Medien ausgeliehen werden. Die Ausleihfirst beträgt für alle Medien 42 Tage. 
Wenn keine Reservation vorliegt, können die Medien per E-Mail, telefonisch oder direkt in der Mediathek um 
weitere 28 Tage verlängert werden  
 
Gebühren 
Vor Ablauf der Ausleihfrist wird eine Erinnerung an die BZBS-E-Mailadresse verschickt. Danach wird eine 
Mahngebühr verlangt. Die 1. Mahnung kosten Fr. 5.–, die 2. Mahnung Fr. 10.–. 
 
Das Ausleihkonto wird nach der 2. Mahnung bis zur Begleichung des Betrages und der Rückgabe der Medien 
gesperrt, es können keine weiteren Medien ausgeliehen werden. Werden Medien nicht oder beschädigt 
retourniert, wird der Einkaufspreis sowie eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 10.– verrechnet. 
 
Lern- und Leseort 
Die Mediathek/Lernlandschaft ist ein Lern- und Leseort. Die Benutzenden werden gebeten, nur leise zu 
sprechen und Lärm jeglicher Art zu vermeiden.  
 
Esswaren 
Offene Getränke und Esswaren dürfen in der Lernlandschaft nicht konsumiert werden.  
 
Aufsicht 
Für die Einhaltung dieser Regeln sind alle Lehrpersonen verantwortlich. 
 
Im Übrigen gilt die BZBS Schulordnung. 
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